
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Duhs -  geb. 13.04.1879 – Steuerberg Nr. 3  
      gest. 23.09.1954 – Graz  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulhaus Nr.3 

Pfarrkirche Steuerberg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reitschulgasse 20  
8010 Graz 

1943/44 

1938 

Adressenbuch u. Einwohnerverzeichnis – Stadt Graz 
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Compass- Industrielles Jahrbuch Ö – Betrieb - ältester Eintrag 1920 – jüngster 1968 
        Graz und Voitsberg (Glasschleiferei) 1932/35 



1907 - Kurgast in Bad Ischl 
 

 

 
 
1909 - Mitglied des Wahlausschusses für Gremium der Kaufmannschaft 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1912 - Kurgast in Bad Ischl 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1913 – Erinnerungsplakette für besonders schöne Scahufenster 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1921 - Trauzeuge bei Dr.August Komoraus, Landesregierungssekretär    

                                    und Mizi Pircher, Kaufmannstochter 
 

 

 
 

 

 

 

1925 – Mitglied vom Khevenhüller (7-er) Bund 
 

 



Der 7-er Bund ist ein Kärntner Kameradschaftsverein und betreibt die Traditionspflege  
des ehemaligen k.u.k. Infanterieregiments „Graf von Khevenhüller“ Nr. 7, Klagenfurt. 

Josef Duhs diente in diesem Regiment. 
 
Graz ist die Hauptstadt des übergeordneten III. Korpsbezirks der k.u.k. Armee. 
 
• Gründung & Jubiläum: Der Bund wurde in den 1920er-Jahren ins Leben gerufen.  
• Hauptziel: Bewahrung des historischen Erbes und der militärischen Meilensteine des  
                      traditionsreichen Kärntner Regiments. 
• Aktivitäten: Organisation von Gedenkmessen, Friedensgebeten sowie feierlichen  
                         Kranzniederlegungen an Denkmälern. 
 
Der Verein unterstützte die Hinterbliebenen der im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Regimentskameraden., denn dies war in den wirtschaftlich extrem schweren 1920er-Jahren 
(Zwischenkriegszeit) Kernbestandteil der Kameradschaftsvereine.  
 
Der Gasthof Schimmel in Graz ist die Wiege des heutigen, bekannten Hotel Gollner in der 
Schlögelgasse 14 (nahe dem Jakominiplatz). 
 

 

 

 

 

 

1926 – Mitglied vom Khevenhüller (7-er) Bund 
 

 

 
 

 

 

 

 



1927 – Mitglied vom Khevenhüller (7-er) Bund 
 

 
 

 
 
1928 - Ausschussmitglied der Glaserinnung Graz 
 

 



1931 – Vorstands- und Ausschussmitglied der Glaserinnung Graz 
 

 
 

 

 

1932 – Gründungsmitglied des Wirtschaftsverbandes der Grazer Glaser 
 

 

 



 

 

Haare dunkelbraun, Augen grau,  
Nase etwas aufgebogen 
173 cm, Schuhgröße 6 
 

Assentiert am 22.03.1900,  
eingereiht am 01.10.1900 als Infanterist zur 6.Kompanie – Handgeld 6 Kronen 
 

06.06.1901 befördert am zum Gefreiten 
20.10.1901 befördert am zum Korporal 
23.09.1902 befördert am zum Zugsführer 
21.12.1902 übersetzt in die Reserve 
31.12.1912 entlassen aufgrund des Wehrdienstgesetzes 
 

Strafprotokollauszug –  
Josef Duhs wurde lt.Eisenbahnbetriebsordnung 1851 § 95 -  
Strafbestimmungen für das reisende Publikum und betriebsexterne Personen 
zu einer Geldstrafe von 2 Kronen im Jahr 1896 verurteilt. 
Das Strafmaß: 2 Kronen 
• Geldstrafen: Diese bewegten sich je nach Schwere des Vergehens meist im 

Bereich von 2 bis 200 Kronen . 
• Arreststrafen: Konnte die Geldstrafe nicht bezahlt werden oder handelte 

es sich um eine schwere Gefährdung des Betriebs, wurde eine 
Ersatzarreststrafe (oft von 24 Stunden bis zu mehreren Tagen, in schweren 
Fällen bis zu einem Monat) verhängt. 

 
• Wertordnung: Die Einführung der Kronenwährung erfolgte in Österreich-

Ungarn im Jahr 1892. Eine Strafe von 2 Kronen war um 1900 eine 
typische, milde Disziplinar- oder Ordnungsstrafe (Bagatellstrafe). 

• Kaufkraftkontext: 2 Kronen entsprachen um 1900 etwa dem 
durchschnittlichen Tageslohn eines einfachen Arbeiters oder dem 
Gegenwert von etwa 4 bis 5 Litern Bier. Für einen einfachen Soldaten, 
der nur ein sehr geringes Taschengeld (Löhnung) erhielt, war dies 
dennoch spürbar, stellte aber die absolut untere Grenze des 
Strafrahmens dar. 

• Das Vergehen:  
Eine so geringe Strafe spricht eindeutig für ein kleineres Kavaliersdelikt 
im Bahnbereich – beispielsweise das unberechtigte Abkürzen über die 
Gleise (Gleislatschen) auf dem Weg zur Kaserne, das verbotene 
Aufspringen auf einen bereits langsam anfahrenden Zug oder das 
Rauchen in einem Nichtraucherabteil der Bahn. 

 

                               Wehrdienstbuch -  Josef Duhs  
                                     Commis/Handelsgehilfe - geb. 13.04.1879  

 

 

 


















